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Rundschreiben 1/2007 an alle Einsender von Neugeborenenscreenings 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach Inkrafttreten der neuen Kinder-Richtlinie1 werden vom Gemeinsamen Bundesaus-
schuß der Krankenkassen und Ärzte Ergebnisberichte über alle Screeninguntersuchungen 
gefordert, die eine eindeutige Zuordnung der untersuchten Proben als Erst- oder Verlaufs-
untersuchung sowie der Ursache nicht durchgeführter Screenings (Totgeburt, verstorben, 
verweigert) enthalten.  

Des weiteren soll die Datenerfassung für das Stoffwechselscreening nach positiven Erfah-
rungen in anderen Bundesländern für die Vollständigkeitskontrolle des Hörscreenings ge-
nutzt werden. Dazu wird folgende Probenkennzeichnung eingeführt: 

Einführung einer Screening-ID 
Diese Screening-ID in Form von Barcode-Etiketten wird jedem Neugeborenen mit der Aus-
gabe des Kinderuntersuchungsheftes zugeordnet. Die Screenig-ID wird mit dem Kinderun-
tersuchungsheft durch den jeweiligen Kreißsaal ausgegeben und in die innere Umschlag-
seite geklebt.  
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1 Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen vom 21. 12. 2004 zur Früher-
kennung von Krankheiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 
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Sie dient zur Kennzeichnung von Leerkarten bei ambulanter Geburt, von Stoffwechsel-
Erstscreenings und eventuellen Folgeuntersuchungen und Kontrollen sowie des Hörtest-
Berichtes und wird auf den Testkarten, wie im Beispiel ersichtlich, platziert.   

 
Bei Verlaufsuntersuchungen des-
selben Kindes können die Perso-
nendaten von Kind und Mutter 
anhand der Screening-ID  eindeu-
tig und verwechslungssicher zuge-
ordnet und dem Tracking bei kon-
trollbedürftigem Hörtest bereitge-
stellt werden. Damit  ermöglicht die 
Screening-ID eine effektivere und 
sichere Prozeßqualität.  
 

Wir hoffen, daß Sie dieses Vorhaben unterstützen und dürfen uns dafür bereits vorab bei 
Ihnen bedanken. 

Testkarten WS 903 mit Verfallsdatum         

Testkarten als Probenträger für das Neugeborenenscreening sind als als Medizinprodukt 
klassifiziert und haben eine garantierte Verwendbarkeitsfrist von 2 Jahren. Diese ist seitlich 
auf den Karten aufgedruckt.  
Sie werden gebeten, alte Filterpapierkarten  zu verwerfen, ausschließlich Testkarten WS 
903 zu verwenden und deren Verfallsdatum zu beachten. Bei Bedarf werden die Testkarten 
wie bisher durch uns  bereitgestellt.  
Nach Zusendung von Proben auf älteren Testkarten erhalten Sie die Anmerkung: „Befund 
unter dem Vorbehalt veränderter Probenqualität durch überlagerte Testkarte“. 
Die Untersuchung der Probe ist jedoch gewährleistet, da eine Neuabnahme auf aktuellen 
Testkarten am 3. Lebenstag  nicht möglich ist.                                 

Selbstverständlich sind wir Ihnen für weitere Anregungen zur Verbesserung der Verfah-
rensweise im Neugeborenenscreening dankbar. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. med. M. Gahr Dr. rer. nat. M. Stopsack 
Klinikdirektor Leiterin Stoffwechsel- und Screeninglabor 
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden 

 


